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§ 6 EUB-SVG Berucksichtigung einer
laufenden Pension oder eines
laufenden

Ruhe(Versorgungs)genusses im
besonderen Erstattungsbetrag

EUB-SVG - EU-Beamten-Sozialversicherungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2024

86.

Wird auf Grund der Versicherungs- oder Dienstzeiten des Versicherten bereits eine Pension aus der dsterreichischen
Pensionsversicherung oder ein Ruhe(Versorgungs)genuB gewdhrt, so ist bei der Ubertragung des besonderen
Erstattungsbetrages nach 8 2 Abs. 1 der Gegenwert dieser Leistungen zuzlglich 3,9% jahrlicher Zinsen flr jeden
vollendeten Kalendermonat nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem diese Leistungen gewdahrt wurden, bis zur
Antragstellung an den Versicherungstrager oder Dienstgeber, der diese Leistungen gewahrt, zurlickzuzahlen oder mit
dem besonderen Erstattungsbetrag zu verrechnen. Im Falle der Verrechnung eines Ruhe (Versorgungs)genusses ist der
entsprechende Betrag von dem nach§ 7 zustdndigen Versicherungstrdger an den Dienstgeber, der den Ruhe
(Versorgungs)genuR gewahrt hat, im Falle einer Pension nach dem NVG 1972 oder NVG 2020 an die
Versorgungsanstalt des dsterreichischen Notariates zu tberweisen.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eub-svg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/eub-svg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/eub-svg/paragraf/7
file:///

	§ 6 EUB-SVG Berücksichtigung einer laufenden Pension oder eines laufenden Ruhe(Versorgungs)genusses im besonderen Erstattungsbetrag
	EUB-SVG - EU-Beamten-Sozialversicherungsgesetz


